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DER BUNOESM!NISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

Zl. 10 101/25-I/7/78 

Parlamentarische Anfrage Ur •. 1688/J" 
der Abgeordneten Dr~ Fiedler uoGen~ 
betr. Eingreifen der Behörden gegen 
mißbräuchliche Erlagscheimverbung 

An. den 

Herrn 

XIV, GesetzgebuI1gsperiode 

vaen, am 20 0 April 1978 

//66 t/ j,';t;j 

1978 -04- 2 5 
zu 16efd'/J 

Präsidenten des Nationalrates 

Anton BENYA 

Par 1 am e nt 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr. 1688/J betreffend 

Eingreifen der Behörden gegen mißbräucilliche Erlagscheinvlerbung, 

dle die Abgeordneten Dr. 1:!'iedler und Genossen am 1 :,Närz1978 an 
mich richteten, beehre ich O11'ch, folgendes mitzuteilen: 

Zu }i'rage 1: 
.. ws 

Aufgrund der gewerberech-tlichen Vorschriften bestehen keine Nög·· 

lichkei ten, gegen die dargelegte Erlagscheinvrer"oung yorzugehen. 

Soll ten allenfalls die er-\väh..'I1.ten Branchen-, Adressen-, Telefon­

und 'relexverzeichnisse im Rahmen der AusUbv.ngdes Selbstverlages 

der Urheber herausgegeben werden, so han.delt es sich hiebet um 
eine vom Anwenäungsbereich der Gewerbeordnung 1973 ausgenommene 

Tätigkeit (§ 2 Abs. 1 Z.7 GewO 1973), so daß schon aus diesem 

Grund gei'lerbe:rech tliche Vorschriften n:i.cht zu ~ragen kormnen 
können. 

Handelt es sich hingegen bei den die in Rede stehenden Erlagscheine 

an Unternehmer aussEmdenden Verlegern um solc:he, Cl te ihre Irä tig­

koi taufgrund ei.:r:.€:r' GC'vlerbeberechti{;ung für das gebunden.e Gewerbe 
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PER BUNDESMINISTEB :Blatt 2 
fOH BANDEt., OEWERBE UNO INDUSTRIE 

des Buch-, Kunst-nnd Husikalienverlags (§ 103 A'bs.1 1it.D ~Z.,7 

G·ewO 1973) au.süben, so :Lst zu sagen, daß ::lis: zu:c Un'terbindung 

der ervvähn ten Erlagscheinvrer·llU.11g a.llenfalls i.n Betrac.h t kor.1-

monde Verordnungsermäch tig1.~J1g d.es § 69 A os. 2 Ge\'lO '191'3 dem'le·· 

gen nich~G angewendet werden 'kaml, wei.l diese nur JUr die dO.rt 

ta::cati v aufgezählten Gewerbe gilt, und das Ge',lJ'erbe des ßuch··, 

Kunst- und N.usikalienverlags i,rL dieser Aufzäh.lung nicht genannt 

ist. 

Es kan..'1 daher auf grund der in meinen Zrl.stä:ndigkei tsbareich 

fallenden gesetzlichen Vorsehriften nicht gegen die in H.ede 

stehende Erlagschein\'lerbu.ng vorgegangen werden. 

Sm-re i t es sich darüber hinaus in diesen .E'ällen nicht um den 

stra.frechtlichen ~a tbestand des Betruges handelt, oder eir.e 

Vertragsanfechtung wegen I:::-rtums über die Hauptsache gemäß 

ABGB nicht erreicht werden kann, wird dit~ Zulässigkei i.; dieser 

Art der Erlagschein\'lerbung aus wett1)E~",erbsrechtlicher Sicht 

sowohl im Lichte des § 2 des Gesetzes gegen äen unlauteren 

Wettbev.,rerb (Verbot der Irreführung) als auch u"ylter dem Ge­

sichtspunkt des § 1 (Generalklausel) zu beurtei1en sein.., Zu 

dieser Beurteilung sind die Gerj.chte berufen. 

Zu Fr~~2:_ 

Sollte auch nach den anderen nicht in meinen Zuständigkaits-

'bereich fallenden Rechtsvorschriften ein Vo:rgehen gegen die 

in Rede stehende ErlagscheinvJerbung u..."1.möglich sein, so v/ären 

meiner Ansicht nach die derzei tigen rechtlichen Handhal)en 

gegen diese Artder\verbung Hohl als nicht ausreichend an·­

zusehen. 
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-
DER BUNDESMINISTER 

-p, ~,t+ 7, 
~'" dU_~ 

fOR HANDEL, OEWfRßE UNO INDUSTRIE 

Zp W">"'8t:t'A 3· _I J... ._..l.. ..Ao c,_"""" .,., .. 
---~ 

In der Sitzung des Konsumentenpoli tischeJ.1, Beirats am 10. t'lärz 
1978 W1lrde bereits beschlossen, diesen F~ragenkomI)J.ex im ivett­

bevlerbsausschuI3 zu behandeln. Ein. Vertreter des Bundesmint­

steriums iUr Justiz \<lird zu diese::- Sitzung eingeladen '.verdan. 

Daher "lird es in dies·er Ar'bei tsgruppe möglich sein fes'tzus.t"el­

len, ob aufgrund der derzeitigen Rech tsJ.a.ge ein Einschrej.ten 

gegen diese Erlagschein'werbung zielführe:c.d ers~heint oder neue 

legistische Haßnahmen gesetzt ,<"erden mü.ssen. 

\~/''')'.' " 

. .. . 
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